
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/1/25 12Os12/07t,
15Os22/07k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2007

Norm

StPO §181 Abs1

StPO §194 Abs4

Rechtssatz

Hebt der Oberste Gerichtshof aus Anlass einer erfolgreichen Grundrechtsbeschwerde mangels formal einwandfreier

Begründung der Sachverhaltsgrundlage des dringenden Tatverdachts (§ 10 GRBG iVm § 281 Abs 1 Z 5 StPO) den

Beschluss des Oberlandesgerichtes, womit die Verhängung der Untersuchungshaft für gesetzmäßig erachtet wurde (§

179 Abs 6 StPO), auf, steht dies einer erneuten Verhängung der Untersuchungshaft bei veränderten Verhältnissen

nicht entgegen.
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Neuerliche Verhängung der Untersuchungshaft aufgrund einer Verdichtung der

Verdachtslage nach einer Enthaftungsentscheidung durch das OLG. (T1)
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